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Leitsätze des Urteils

Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Absolute
Eintraglingshindernisse — Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben be
stehen, die zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware dienen können — Wortzeichen
„ROBOTUNITS"
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c)
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-222/02

Das Wortzeichen ROBOTUNITS, das für
Waren der Klassen 6, 7 und 9 der Klas
seneinteilung gemäß dem Abkommen von
Nizza angemeldet wurde, die insbesondere
automatisiert funktionierende oder pro
grammierbare Maschinenbestandteile oder
fertig montierte Maschinen umfassen, kann
aus Sicht Englisch sprechender Fachkreise
im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe
c der Verordnung Nr. 40/94 über die Ge
meinschaftsmarke dazu dienen, wesentliche
Merkmale der betreffenden Waren zu be
zeichnen.

Aus Sicht der angesprochenen Verkehrs
kreise besteht nämlich ein hinreichend di

rekter und konkreter Zusammenhang zwi
schen diesem Zeichen und den in der An
meldung beanspruchten Waren, da das
Zeichen, als Ganzes betrachtet, zur Be
zeichnung einer der möglichen Be
stimmungen aller dieser Waren dienen
kann und da der Umstand, dass das Zei
chen das Wort „robot" enthält, als Be
zeichnung einer Bestimmung dieser Waren
anzusehen ist, von der angenommen wer
den kann, dass die angesprochenen Ver
kehrskreise sie bei ihrer Entscheidung be
rücksichtigen, und die deshalb ein wesent
liches Merkmal darstellt.

(Randnrn. 44, 48)
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